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Doping & Enhancement – 
„Verbesserungen“ des Körpers aus strafrechtlicher Sicht  

Martin Heger 

I. Einführung 

1. Zur Themenstellung 

Während das Medizinrecht normalerweise ärztliche Heileingriffe und deren 
juristische Bewertung betrifft,1 drehen sich die beiden Phänomene Doping 
und Enhancement gerade nicht um eine Heilung oder Verhütung einer 
Krankheit. Vielmehr sollen medizinische Methoden und Hilfsmittel durch 
medizinisch geschultes Personal eingesetzt werden, um die körperliche 
Leistungsfähigkeit eines gesunden Menschen zu steigern. Natürlich kann 
man die körperliche Leistungsfähigkeit für viele Lebensbereiche mittels me-
dizinischer Methoden steigern; zu denken ist an Hirn-Doping durch Psycho-
pharmaka vor Prüfungen2 oder Vorstellungsgesprächen ebenso wie der Ein-
satz von Medikamenten vor körperlichen Höchstleistungen im Beruf.3  

Beschränken möchte ich mich hier aber auf den Bereich des Sports: Ei-
nerseits handelt es sich bei dem nicht zu anderen (etwa Rehabilitations-) 
Zwecken betriebenen und damit zweckfreien Sport um das einzige Feld, bei 
dem die Erbringung einer bestimmten körperlichen (Höchst-)Leistung 
Selbstzweck ist. Erhöhe ich dagegen meine körperliche Leistungsfähigkeit, 
um in einem Beruf zu reüssieren, so ist die erhöhte Körperkraft nicht mehr 
Selbstzweck; Zweck ist vielmehr die verbesserte berufliche Leistung etwa 
in einem Akkordbetrieb. Andererseits gibt es für den Bereich des Sports je-
denfalls mit Blick auf Doping klare verbandsrechtliche und zum Teil sogar 
staatliche Regularien.  

                                                   
1 Vgl. nur Erik Kraatz, Arztstrafrecht, 2013, §§ 3 f.; Klaus Ulsenheimer, Arztstrafrecht 

in der Praxis, 5. Aufl. 2015, Teil 1. 
2 Zu Dopingkontrollen im Staatsexamen vgl. Jan Christoph Bublitz, ZJS 2010, 306 ff.  
3 Dazu ausf. Reinhard Merkel, ZStW 121 (2009), 919 ff. 
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